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Vorlage Nr. 189/15/2 
 

 
Hinweis: Diese Vorlage ersetzt die Vorlagen 189/15 und 189/15/1 
 

I. Vorstellung des Nahversorgungskonzeptes 
 

I.1 Vorbemerkung: Rechtliche Bedeutung eines Einzelhandelskonzep-
tes: 
 

Die wesentlichen Grundlagen für ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept und die 
planungsrechtliche Steuerung der Standortentscheidung im Einzelhandel sind das 

Baugesetzbuch, die Baunutzungsverordnung, der Landesentwicklungsplan Nord-
rhein-Westfalen, Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel und der Einzel-

handelserlass NRW. 
 
 

Baugesetzbuch: 
Im Baugesetzbuch wird die Sicherung der Daseins- und Nahversorgung als pla-

nerisches Ziel mehrfach genannt. Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstel-
lung und Änderung von Bauleitplänen als besonderer Abwägungsbelang insbe-
sondere zu berücksichtigen  

- die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche (Nr. 4) 
- die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Inte-

resse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung (Nr. 8 a) 
- die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevöl-

kerung, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht 

motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Ver-
meidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen 

Entwicklung (Nr. 9) 
 
sowie 

- die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen städtebaulichen 

Planung (Nr. 11). 
 
Die Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interes-

se einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwick-
lung der Gemeinde, ist auch Inhalt von § 9 Abs. 2a BauGB. Den Gemeinden bie-

tet sich hiermit die Möglichkeit, für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34er-
Gebiete) mittels einfacher Bebauungspläne folgende Regelungen zu treffen: 

- in einem Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass nur bestimmte Ar-

ten der allgemein zulässigen baulichen Anlagen zulässig oder nicht zuläs-
sig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können; 

- die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes unterschiedlich getroffen werden. 

 

Voraussetzung ist ein hierauf bezogenes gemeindliches Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept, das Aussagen über die zu erhaltenden oder zu entwickelnden zent-

ralen Versorgungsbereiche der Gemeinde oder eines Gemeindeteils enthält. Ne-
ben den zentralen Versorgungsbereichen soll ausdrücklich auch die verbraucher-
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nahe Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden. Eine Beeinträchtigung 
liegt vor, wenn zum Beispiel zu erwarten ist, dass kleinere Betriebe in der nähe-

ren Umgebung sich nicht mehr halten können oder die Erreichbarkeit für die 
nicht motorisierte Bevölkerung nicht mehr möglich ist. 
 

Für die Steuerung des Einzelhandels in den im Zusammenhang bebauten Ortstei-
len enthält § 34 (3) BauGB eine Regelung, die sich unmittelbar auf die Zulässig-

keit bestimmter Vorhaben auswirkt: 
- Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 (Vorhaben innerhalb der im Zusam-

menhang bebauten Ortsteile) dürfen keine schädlichen Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemein-
den zu erwarten sein. 

 
Auch zur effektiven Anwendung dieser planungsrechtlichen Regelung liefert das 

Vorliegen eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes die notwendige städtebau-
liche Rechtfertigung. 
 

Mit der Regelung des § 2 (2) Satz 2 BauGB wird den Kommunen eine weiterge-
hende Einflussmöglichkeit auf die Planungen der Nachbarkommunen eingeräumt 

(Gebot der interkommunalen Abstimmung und Rücksichtnahme): 
- die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen. 

Dabei können sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der Raum-

ordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zent-
ralen Versorgungsbereiche berufen.  

 
 
Baunutzungsverordnung: 

Für großflächige Einzelhandelsbetriebe gelten die besonderen Regelungen des § 
11 Abs. 3 BauNVO. Einzelhandelsbetriebe sind großflächig, wenn sie eine Ver-

kaufsfläche von 800 m² überschreiten. Diese Betriebe sind aufgrund der städte-
baulichen und raumordnerischen Auswirkungen, die sie haben können, außer in 
Kerngebieten (MK) nur in speziell ausgewiesenen Sondergebieten (SO) zulässig. 

Mit Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO sind insbesondere 
Umweltauswirkungen, Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf 

den Verkehr, auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich, auf die 
zentralen Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, auf 
das Orts- und Landschaftsbild und auf den Naturhaushalt gemeint. In der Regel 

sind diese Auswirkungen ab einer Geschossfläche von 1.200 m² anzunehmen. 
 

Ausnahmsweise dürfen großflächige Einzelhandelsbetriebe zur Nahversorgung 
auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche zugelassen werden, wenn der 
Betreiber nachweist, dass keine schädlichen Auswirkungen von dem Betrieb aus-

gehen. Umgekehrt kann die Gemeinde die Ansiedlung eines Betriebes (auch un-
ter 800 m²) ablehnen, wenn sie nachweist, dass von dieser schädliche Auswir-

kungen ausgehen (vgl. § 11 (3) BauNVO).  
 
 

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) - Sachlicher Teilplan 
Großflächiger Einzelhandel: 

Der LEP NRW – Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel – konkretisiert die 
im Raumordnungsgesetz (ROG) festgelegten Grundsätze der Raumordnung zur 
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Daseinsvorsorge und zur Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren als 
zentrale Versorgungsbereiche im Hinblick auf den großflächigen Einzelhandel. Er 

trägt damit zu einer Stärkung der Zentren bei.  
 
Gemäß den Zielen des Teilplanes ist großflächiger Einzelhandel nur in Kerngebie-

ten und Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nur in 
regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen darzustellen und 

festzusetzen. Der Handel mit zentrenrelevanten Kernsortimenten ist nur inner-
halb von zentralen Versorgungsbereichen zulässig.  
 

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 
Absatz 3 BauNVO mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur  

- in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie  
- in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich inte-

grierten Lagen, die aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrs-
mäßigen Anbindung für die Versorgung der Bevölkerung zentrale Funktio-
nen des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs erfüllen sollen 

dargestellt und festgesetzt werden.  
 

Zentrenrelevant sind  
- die Sortimente, die in einer Anlage des Teilplans Großflächiger Einzelhan-

del dargestellt sind  

- und weitere von der jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte 
Sortimente Diese ortstypische Sortimentsliste ist ebenfalls Bestandteil ei-

nes Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes. 
 

Einzelhandelserlass NRW: 

Aus dem Einzelhandelserlass NRW ergibt sich die Forderung, dass Gemeinden die 
zentralen Versorgungsbereiche räumlich und funktional in einem abgestuften 

System festlegen. Die Stadt Rheine entspricht dieser Vorgabe durch die Abstu-
fung in zentraler Versorgungsbereich Innenstadt/Stadtteilzentrum Mesum, 
Grundversorgungszentren und Nahversorgungszentren. 

 
Die zentralen Versorgungsbereiche zeichnen sich generell aus durch: 

- ein vielfältiges und dichtes Angebot an öffentlichen und privaten Versor-
gungs- und Dienstleistungseinrichtungen der Verwaltung, der Bildung, der 
Kultur, der Gesundheit, der Freizeit und des Einzelhandels und 

- eine städtebaulich integrierte Lage innerhalb eines im Regionalplan darge-
stellten Allgemeinen Siedlungsbereiches und 

- eine gute verkehrliche Einbindung in das öffentliche Personennahverkehrs-
netz. 

 

Im Einzelhandelserlass werden die Anforderungen weiter konkretisiert: 
- Zentrale Versorgungsbereiche zeichnen sich durch ein gemischtes und 

kompaktes, d.h. räumlich verdichtetes Angebot an öffentlichen und priva-
ten Nutzungen aus (u.a. Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen, 
Handwerksbetriebe, Büronutzungen, Wohnungen). 

- Diese Nutzungsmischung bildet sich sowohl in der Fläche (horizontale Glie-
derung) als auch in der Höhe (vertikale Gliederung). 

- Zentrale Versorgungsbereiche müssen in einer städtebaulich integrierten 
Lage, d.h. in einem baulich verdichteten Siedlungszusammenhang liegen. 
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Bei der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche ist vorrangig von den tat-

sächlichen Verhältnissen auszugehen. Es können aber auch potenzielle und städ-
tebaulich-funktional vertretbare Erweiterungsbereiche mit berücksichtigt werden. 
 

 
Sortimentsliste: 

Neben der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche stellt die im Master-
plan Einzelhandel enthaltene Sortimentsliste ein wichtiges Steuerungsinstrumen-
tarium für die Einzelhandelsentwicklung dar. Die „Rheiner Liste“ nimmt die für 

die Umsetzung der Zielvorstellungen des Einzelhandelskonzeptes in der Bauleit-
planung notwendige Differenzierung zwischen nahversorgungsrelevanten, zen-

trenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten vor. 
 

Generell sind Sortimentslisten als Steuerungsinstrument des Einzelhandels im 
Rahmen der Bauleitplanung richterlich anerkannt. Dabei steht in der Praxis die 
Zuordnung des sortimentsspezifischen Einzelhandels zu räumlich und funktional 

bestimmten zentralen Versorgungsbereichen (gem. §§ 2 (2), 34 (3), 9 (2a) 
BauGB und § 13 (3) BauNVO) sowie die Genehmigung von Einzelhandelsvorha-

ben im Vordergrund der Betrachtungen. 
 
Durch eine konsequente Ausschöpfung des Bauplanungsrechtes kann mit Hilfe 

der Sortimentslisten beispielsweise in Gewerbegebieten und – wo erforderlich – 
auch in Mischgebieten durch Bebauungsplanfestsetzungen gemäß § 9 (9) BauN-

VO sowie in bislang unbeplanten Innenbereichen nach § 9 (2a) BauGB nahver-
sorgungs- und zentrenrelevanter Einzelhandel außerhalb der Zentren ausge-
schlossen und dadurch das Zentrengefüge geschützt werden. Denn für die Zen-

trenstruktur einer Stadt können nicht nur großflächige Einzelhandelsbetriebe o-
der Einkaufszentren außerhalb der dafür bestimmten zentralen Versorgungsbe-

reiche, sondern auch der nicht großflächige Einzelhandel (bis zu 800 m² Ver-
kaufsfläche) mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten negative 
städtebauliche Auswirkungen haben. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang 

mit der Ansiedlung von Lebensmitteldiscountern oder Fachmärkten mit zentren-
relevanten Hauptsortimenten. Diese operieren oft bewusst knapp unterhalb der 

Großflächigkeitsgrenze, um nicht gemäß § 11 (3)   BauNVO kern- oder sonder-
gebietspflichtig zu werden.  
 

Fazit: 
Seit langem und sehr konsequent wurde und wird die Einzelhandelsentwicklung 

in Rheine planerisch gesteuert. Dies fand nicht nur viel Beachtung in Fachkrei-
sen, sondern führte auch zu einer hohen Verlässlichkeit bei den Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt, zu einer Planungssicherheit bei allen Akteuren und letztlich zu 

einer ausgewogenen und nachhaltigen Stadtstruktur. Erst mit dem Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept – die Grundlage für konsequente Unterstützung an den 

richtigen Standorten und für konsequenten Ausschluss an den ungünstigen 
Standorten – wurde die Ansiedlung eines großen Elektronikmarktes und eines 
großen Wohnkaufhauses direkt in der Innenstadt, von zwei mittlerweile etablier-

ten Grundversorgungszentren im Dorenkamp und am Dutumer Kreisel oder auch 
von einem Nahversorgungszentrum an der Salzbergener Straße möglich. 
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I.2 Sachstand: 
Der vom Büro Junker und Kruse erarbeitete Masterplan Einzelhandel wurde vom 

Rat der Stadt Rheine im März 2013 als städtebaulicher Rahmenplan im Sinne von 
§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen.  
 

Damit dient er der Stadtverwaltung und der Politik der Stadt Rheine entspre-
chend den oben dargestellten grundsätzlichen Aussagen zu Zentrenkonzepten 

zum einen als fundierte Bewertungsgrundlage für sachgerechte Grundsatzent-
scheidungen im Zusammenhang mit einzelhandelsspezifischen Stadtentwick-
lungsfragestellungen. Es stellt zum anderen eine bedeutende Argumentations- 

und Begründungshilfe im Rahmen der bauleitplanerischen Umsetzung der städ-
tebaulichen Zielsetzungen zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung in der 

Stadt Rheine dar. Das Konzept stellt einen notwendigen rechtlichen Baustein dar, 
um die städtebauliche Positivplanung für die festgelegten Standorte und den 

Ausschluss der nicht integrierten Standorte mit Hilfe von Bebauungsplänen zu 
erreichen. Mittlerweile ist es ein unabdingbarer Bestandteil rechtssicherer Ent-
scheidungen, auch um die neuen Instrumente des Planungsrechts anwenden zu 

können, wie der gezielt nur den Einzelhandel steuernde einfache Bebauungsplan 
(§ 9 Abs. 2 a BauGB). Darüber hinaus ist ein (anerkanntes) Einzelhandelskonzept 

Voraussetzung für eine vereinfachte Vorlage von Einzelhandelsvorhaben bei der 
Bezirksregierung (Einzelhandelserlass 2008).  
 

Ein Abweichen von den beschlossenen Inhalten des Masterplans Einzelhandel 
macht es insgesamt angreifbar bis hin zum Funktionsverlust als Abwehrmecha-

nismus für die Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben an städtebaulich und/oder 
funktional nicht geeigneten Standorten in Rheine. (Anmerkung: Durch Beschluss 
des Nahversorgungskonzeptes für die Stadt Rheine als Ergänzung zum Master-

plan Einzelhandel werden die Inhalte des Nahversorgungskonzeptes Bestandteil 
des Masterplans Einzelhandel; u.a. wird hierdurch das Nahversorgungszentrum 

Felsenstraße räumlich erweitert und zum Grundversorgungszentrum heraufge-
stuft und die räumliche Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Eschen-
dorf wird verändert, diese Inhalte sind deshalb nach entsprechendem Beschluss 

des Rates nicht als Abweichung von den Inhalten des Masterplan Einzelhandel zu 
werten). 

 
Die elementaren Aussagen und Empfehlungen des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes sind Richtschnur planerischen Handelns in Rheine, doch haben sich in 

dem dynamisch sich verändernden Sektor Einzelhandel auch konkret in Rheine 
viele Änderungen ergeben, die eine fachliche Überprüfung der Konzeptaussagen 

erforderlich machen. 
 
 

I.3 Anlass der Ergänzung: 
Konkreter Anlass für die Beauftragung des Büros Junker + Kruse für eine Ergän-

zung des Masterplans Einzelhandel um ein Nahversorgungskonzept sind Anfra-
gen/Anträge für verschiedene Einzelhandelsstandorte im Stadtgebiet. Zum einen 
beabsichtigt die Discountmarktkette Aldi an mehreren Standorten im Stadtgebiet 

(Schotthock, Dutum), die vorhandenen Märkte auf zeitgemäße Verkaufsflächen-
größenordnungen zu erweitern. Für einen Standort an der Osnabrücker Straße 

(Johannesschule) wurde die Ansiedlung von nahversorgungsrelevanten Angebo-
ten angesprochen. Zusätzlich sind Entwicklungsoptionen für die Erweiterungsflä-
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chen im zentralen Versorgungsbereich „Felsenstraße“, für den Bereich des ehe-
maligen Kalksandsteinwerkes an der Elter Straße sowie für die Fläche des Toom-

Baumarktes im Kontext des zentralen Versorgungsbereiches „Basilika“ zu unter-
suchen. Abschließend sind auch im zentralen Versorgungsbereich/Innenstadt für 
zwei Betriebe Erweiterungsabsichten abzuklären (Lidl/Bio-Markt im Bereich Otto-

Bergmeyer-Straße). 
 

 
I.4 Inhalte der Ergänzung: 
Das Nahversorgungskonzept umfasst als erstes eine Aktualisierung der ange-

bots- und nachfrageseitigen Datenbasis sowie eine Neubewertung der daraus 
abgeleiteten Entwicklungsperspektiven für nahversorgungsrelevanten Einzelhan-

del in Rheine. Hierauf aufbauend werden die im Jahr 2012/13 formulierten kon-
zeptionellen Bausteine des Masterplans Einzelhandel in Bezug auf den Baustein 

Nahversorgung kritisch geprüft und – soweit notwendig – überarbeitet bzw. an-
gepasst, so dass abschließend die bestehenden Planvorhaben in Rheine hinsicht-
lich ihrer Kompatibilität mit dem Masterplan Einzelhandel sowie ihrer absatzwirt-

schaftlichen wie städtebaulichen Auswirkungen eingeordnet und bewertet werden 
können.  

 
Am Grundgerüst der im Jahr 2012/13 festgelegten Standortstruktur des Rheiner 
Einzelhandels wurde festgehalten. Einzelne zentrale Versorgungsbereiche wurden 

unter Berücksichtigung jüngerer Entwicklungen und aktueller Entwicklungsoptio-
nen jedoch im Einzelfall neu eingestuft. Insbesondere werden – auch unter Be-

rücksichtigung der unter Punkt „Verfahrensstand“ genannten Analysen - folgende 
Änderungen vorgeschlagen: 

- Erweiterung bzw. Heraufstufung des zentralen Versorgungsbereiches „Fel-

senstraße“ vom Nahversorgungszentrum zum Grundversorgungszentrum 
- Herabstufung des zentralen Versorgungsbereiches/Nahversorgungs-

zentrum „Elter Straße“ zum integrierten Standort zur wohnortnahen 
Grundversorgung 

- Herabstufung des zentralen Versorgungsbereiches/Nahversorgungs-

zentrum „Hauenhorst“ zum integrierten Standort zur wohnortnahen 
Grundversorgung 

- Veränderung der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Eschen-
dorf und Darstellung des Rewe-Marktes als integrierten Standort zur woh-
nortnahen Grundversorgung. 

 
Zusätzlich werden die in der Diskussion befindlichen aktuellen Planvorhaben bzw. 

Potentialflächen an dem in der Ergänzung erörterten Zielen und Grundsätzen 
überprüft und daraus abgeleitete Entwicklungsempfehlungen für die betreffenden 
Standorte formuliert. Insbesondere werden die folgenden Standorte genauer 

analysiert.  
- Erweiterung Lebensmitteldiscounter in Rheine-Schotthock 

- Erweiterung Lebensmitteldiscounter in Rheine-Dutum 
- Ansiedlung eines Drogeriemarktes im zentralen Versorgungsbereich „Fel-

senstraße“ 

- Ansiedlung nahversorgungsrelevanter Angebote im Bereich Osnabrücker 
Straße/Johannesschule 

- Mögliche Nachnutzung eines Bau- und Heimwerkermarktes im Bereich des 
zentralen Versorgungsbereiches „Basilika“ 
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- Verlagerung eins Discountmarktes von der Elter Straße in den Bereich des 
ehemaligen Kalksandsteinwerkes/Elter Straße 

- Erweiterung eines Discountmarktes im innerstädtischen Ergänzungsbereich 
an der Otto-Bergmeyer-Straße 

- Erweiterung eines bestehenden Bio-Lebensmittelmarktes im innerstädti-

schen Ergänzungsbereich an der Otto-Bergmeyer-Straße. 
 

 
Verfahrensstand: 
 

Das Nahversorgungskonzept für die Stadt Rheine ist vom Gutachter, Herrn 
Kruse, in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 03. 06. 2015 vorge-

stellt worden. Die Inhalte wurden intensiv diskutiert mit dem Ergebnis, dass die 
Ausführungen des Gutachters zur Kenntnis genommen wurden, die Beschlussfas-

sung jedoch vertagt worden ist. Aus der geführten Diskussion haben sich zwei 
Prüfaufträge an den Gutachter ergeben. Diese Aufgaben sind vom Gutachter be-
arbeitet worden. Die beiden Analysen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur möglichen Anpassung/Modifikation der 
Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Eschendorf an der Osn-

abrücker Straße in Rheine  
 Gutachterliche Untersuchung zur möglichen Ansiedlung eines Lebensmit-

telmarktes im Stadtbereich Südesch/Eschendorf-Süd/Gellendorf in der 

Stadt Rheine 
wurden in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 28. Oktober 2015 

vom Gutachter vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisse der Gutachten und der 
Diskussion sind in den Entwurf des Nahversorgungskonzeptes eingegangen. Ins-
besondere erfolgt eine Änderung der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbe-

reiches Eschendorf und zwei Standorte für die Ansiedlung eines Lebensmittel-
marktes im Stadtbereich Südesch/Eschendorf-Süd/Gellendorf sollen weiter bear-

beitet werden.  
 
 

 
 

 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ empfiehlt dem Rat der 

Stadt Rheine das Nahversorgungskonzept für die Stadt Rheine – in Ergänzung 
zum Masterplan Einzelhandel – zu beschließen. 

 

Der Rat der Stadt Rheine fasst folgenden Beschluss: 

 
 

II. Beschluss des Nahversorgungskonzeptes für die Stadt Rheine – 
in Ergänzung zum Masterplan Einzelhandel –  

 

 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt das Nahversorgungskonzept für die Stadt – 

in Ergänzung zum Masterplan Einzelhandel – als städtebaulichen Rahmenplan im 
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Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
 

 
 
Anlage:  Nahversorgungskonzept für die Stadt Rheine – in Ergänzung zum 

Masterplan Einzelhandel -, Büro Junker + Kruse, Dortmund, No-
vember 2015 
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